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Vorwort

Europa und die europäische Einigung sind nach wie vor aktuelle und
wichtige Themen, gerade in einer Zeit, in der die Welt und damit auch
der europäische Kontinent und seine Bevölkerung im Wandel sind.
Wir alle stehen vor großen Herausforderungen, die an den einzelnen
Ländergrenzen nicht halt machen. Die Wegkreuzung, an der wir ange-
kommen sind, stellt uns vor die Wahl und wir werden jetzt entschei-
den müssen, welchen Weg wir gerade in Europa gehen wollen. Wollen
wir zurück in eine Welt, in der die nationale Note wieder überbetont
wird und die zum Teil mit Eingriffen in die rechtsstattliche Ordnung
einhergeht, wie manche Tendenzen in europäischen Ländern befürch-
ten lassen? Wozu überbordender Nationalismus geführt hat, wissen
wir aus den Geschichtsbüchern und noch von Zeitzeugen. Oder haben
wir den Mut, einen Schritt nach vorne zu gehen und dem Pfad weiter
zu folgen, den große Europäer nach den Katastrophen der Weltkriege
und deren Auswirkung auf Europa begonnen haben? Sind wir bereit,
den europäischen Zusammenhalt weiter zu festigen und damit den
Frieden zu sichern oder lösen wir die Bande, die über lange Zeit aufge-
baut wurde und wir fallen zurück in archaische Zeiten. Das sind große
Fragen der Zeit und wir haben die Wahl. Wir sollten die Annehmlich-
keiten und Freiheiten, welche die bisherige europäische Einigung her-
vorgebracht hat, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Sicherlich ist die
Europäische Union nicht perfekt und es gibt noch viel zu verbessern,
doch die Idee, die hier zugrunde liegt, ist das Beste, was wir haben. Für
die Bedenkenträger sei gesagt, dass es sich bei der europäischen Eini-
gung nicht um eine Auflösung der Kulturen oder Nationen geht, denn
es ist die Vielfalt, die Europa besonders macht. Vielmehr sei an die
Weitsicht derer appelliert, die in der Verantwortung stehen, Europa
weiterzuentwickeln, eine Vision Europas zu entwerfen, die in einer Fö-
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deration der Vereinigten Länder mündet und die auf den drei Säulen
des Friedens, der Freiheit und den Menschenrechten beruht.

  
Dr. Alexander Berens im August 2020

Vorwort
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Einleitung

Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die Erforschung der Ur-
sachen und Hintergründe, die zu einer schweren Krise der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft in den Jahren 1965/66 geführt haben.

Die sechziger Jahre bildeten im Rahmen des westeuropäischen Ei-
nigungswerkes einen Zeitraum, welcher gekennzeichnet war von Rich-
tungs- und Verteilungskämpfen sowohl innereuropäischer als auch at-
lantischer Natur. Kennzeichnend für diese Tendenz waren u.a. die Um-
stände, die 1963 zu dem französischen Veto gegen den Beitritt Groß-
britanniens in die EWG führten sowie jene Phase der Gemeinschafts-
geschichte, die sich von Juli 1965 bis zum Januar 1966 erstreckte, und
die bis dato schwerste Krise der noch jungen EWG heraufbeschwor.
Diese als „Politik des leeren Stuhls“ bekannt gewordene Krise bezog
sich auf die fast sieben Monate andauernde Vakanz der französischen
Delegation. Die Franzosen kehrten erst wieder aufgrund einer Verein-
barung, die Ende Januar 1966 in Luxemburg unter den sechs Außen-
ministern der Mitgliedstaaten getroffen wurde, in die Gemeinschaft
zurück. Dieser sogenannte „Luxemburger Kompromiss“ legte die Krise
bei und führte dazu, dass die Gemeinschaft wieder ihre normale Tätig-
keit aufnehmen konnte, die zuvor über ein halbes Jahr blockiert gewe-
sen war.

Da der zu untersuchende Bereich eine sehr komplexe Struktur auf-
weist, ist es im Interesse der Arbeit, eine Abgrenzung vorzunehmen,
um somit die Überschaubarkeit zu wahren. Das hat zur Folge, dass
nicht alle Tätigkeitsfelder der Gemeinschaft in dem entsprechenden
Untersuchungszeitraum, etwa die Verkehrs- oder Energiepolitik, be-
trachtet werden können.

Der Untersuchungsgegenstand richtet sich daher primär auf die
Umstände und Hintergründe, die zu den Ereignissen von 1965/66 ge-

1. 
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führt haben und bemüht sich um eine intensive Bearbeitung des dazu
zur Verfügung stehenden Materials.

Einleitend ist es erforderlich bestimmte Grundlagen aufzuzeigen,
um die inneren und äußeren Zusammenhänge einzelner relevanter
Handlungsstränge zu erfassen. Dies soll in dem Versuch münden, die
gestellte Aufgabe in einem Entwicklungsprozess darzustellen und in
einem Gesamtbild zusammenzufassen.

Der Untersuchungszeitraum ließ sich durch politische Fakten ter-
minieren, wobei der Anfang durch das Inkrafttreten der Römischen
Verträge am 1. Januar 1958, und das Ende durch die Politik des leeren
Stuhls 1965 und den Luxemburger Kompromiss gekennzeichnet wird.
Die Gesichtspunkte, die zur Bestimmung des Untersuchungszeitrau-
mes geführt haben, lagen in der Annahme begründet, dass die Ursa-
chen der Politik des leeren Stuhls weniger in technischen Auseinander-
setzungen zu suchen waren, wie es zunächst den Anschein hatte, als
vielmehr in den unterschiedlichen Auffassungen, wie in der Gestal-
tung der weiteren europäischen Einheit zu verfahren sei. Dieser Um-
stand ist letztendlich der ausschlaggebende Punkt, der zur Kollision in
Brüssel führte. Die Länge des angegebenen Untersuchungszeitraumes
weist darauf hin, dass die Krise des leeren Stuhls nicht als separates Er-
eignis zu betrachten ist, sondern sich als Höhepunkt eines Weges mit
vielen Etappen präsentiert, dessen Ausgangspunkt schon in der zwei-
ten Hälfte der fünfziger Jahre zu setzen ist, wo wichtige Merkmale für
den weiteren Verlauf der Entwicklung zu definieren sind. Von diesem
Punkt ausgehend kann von einem Weg gesprochen werden, den die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur „Politik des leeren Stuhls“
und dem ihr folgenden „Luxemburger Kompromiss“ zurücklegte.

Kriterien für die Themenwahl, Quellenlage
und Stand der Forschung

Das Spektrum der europäischen Integration beinhaltet weitreichende
Forschungsfelder. Da aber der Umfang einer wissenschaftlichen Arbeit
nicht unbegrenzt ist, scheint es im Sinne des Verständnisses und einer
sorgfältigen Bearbeitung ratsam, die wissenschaftliche Untersuchung
auf den Kernpunkt und seine Peripherie zu begrenzen. Die Entschei-

1.2.
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dung, die „Politik des leeren Stuhls“ und den „Luxemburger Kompro-
miss“ zum Inhalt einer wissenschaftlichen Untersuchung zu machen,
basiert auf dreierlei Gründen: Erstens bilden beide in der Geschichte
der Europäischen Gemeinschaften eine Zäsur. Zum einen dadurch be-
dingt, dass eine Delegation entgegen den Bestimmungen des Vertrages
die gemeinsamen Gremien verließ und wissentlich die volle Tätigkeit
der Gemeinschaft blockierte. Zum anderen übte die Vereinbarung,
welche zur Beendigung der Krise führte, einen beträchtlichen Einfluss
auf die nachfolgende Entwicklung aus. Daraus ergibt sich zweitens die
Feststellung, dass die Ereignisse der Jahre 1965/66 einen wesentlichen
Bestandteil der Entwicklung bis zum heutigen Status Quo der Europä-
ischen Union darstellen. Drittens wurde die Entscheidung durch den
Ablauf der Sperrfristen für internes Aktenmaterial bestärkt, was die
Möglichkeit offerierte, die Thematik einer neuen wissenschaftlichen
Bewertung zu unterziehen.

Durch die großzügige Archivpraxis der Institutionen in Brüssel so-
wie aufgrund der außerordentlichen Hilfe der freundlichen Mitarbei-
ter wurde die vorliegende Analyse erheblich erleichtert. Es waren meh-
rere Archivreisen notwendig, um den bisher unveröffentlichten und
sehr umfangreichen Fundus der historischen Archive der Kommission,
ihres Generalsekretariates und des Rates, der sich größtenteils nun
nicht mehr in Brüssel, sondern im Historischen Archiv der Europä-
ischen Gemeinschaften in Florenz befindet, zu erschließen. Dieser Ak-
tenfundus bezieht sich primär auf die Jahre 1964–1966.

Weiteres Material für die vorliegende Arbeit fand sich im persönli-
chen Nachlass Walter Hallsteins im Bundesarchiv Koblenz und der
Konrad Adenauer Stiftung in Sankt Augustin. Auch waren für die
Analyse nicht veröffentlichte Dokumente des politischen Archivs des
Auswärtigen Amtes, vormals Bonn, äußerst aufschlussreich. Um die
Wertung und Einschätzung der unzähligen Dokumente vorzunehmen,
und um so das Bild der wesentlichen Entscheidungsprozesse zu ver-
deutlichen, erwiesen sich ebenfalls die Memoiren beteiligter Protago-
nisten, bereits edierte Dokumentenbände als auch fundierte Sekundär-
literatur vor allem für die ersten Kapitel der Untersuchung als sehr
hilfreich. Überdies fand die Oral History eine Anwendung.

Die Bedeutung der Politik des leeren Stuhls und des Luxemburger
Kompromisses wurde schon von zeitgenössischen Autoren erkannt.

1.2. Kriterien für die Themenwahl, Quellenlage und Stand der Forschung
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Vor allem im angelsächsischen Raum nahm man sich der Thematik
unter dem frischen Eindruck der Ereignisse besonders an. Zu nennen
sind hier: Miriam Camps, European Unification in the Sixties. From the
Veto to the Crisis (1967); John Newhouse, Collision in Brussels. The
Common Market Crisis of June 1965 (1967) und John Lambert, The
Constitutional Crisis 1965–19661(1966). Hatten die Autoren auch kei-
nen Zugriff auf die Gesprächsprotokolle, so wird bei allen drei Arbei-
ten ersichtlich, dass sie über außerordentlich gute und interne Infor-
mationsquellen verfügt haben müssen, was dann auch durch die in
Brüssel erschlossene Aktenlage bestätigt werden konnte.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1965/66 sind auch
die Beiträge des Korrespondenten der FAZ, Ernst Kobbert, Der politi-
sche Kern der EWG-Krise und Europa der Interpretationen. Die Ent-
wicklung der Krise in der EWG seit dem 30. Juni 19652 zu erwähnen.
Aufschlussreich ist auch der Aufsatz des ehemaligen Staatsekretärs im
Auswärtigen Amt und unmittelbarem Beteiligten, Rolf Lahr, Die Le-
gende vom Luxemburger Kompromiss3 (1983). Die Ereignisse rund um
die Politik des leeren Stuhls und den Luxemburger Kompromiss finden
sich auch in Gesamtdarstellungen über die Entwicklung der Europä-
ischen Gemeinschaft. Hier ist u.a. auf die Arbeit des ehemaligen Kom-
missionsmitgliedes Hans von der Groeben, Aufbaujahre der Europä-
ischen Gemeinschaft. Das Ringen um den Gemeinsamen Markt und die
Politische Union (1958–1966)4, zu verweisen. Neueren Datums ist die
Arbeit von Andrew Moravcsik, The Choice of Europe. Social Purpose
and State Power from Messina to Maastricht5, in der auch die Periode
von 1958–1969 abgehandelt wird, aber der Politik des leeren Stuhls

1 Vgl. Camps, Miriam, European Unification in the Sixties, From the Veto to the Cri-
sis, London 1967; Newhouse, John, Collision in Brussels. The Common Market Cri-
sis of June 1965, New York 1967; Lambert, John, The Constitutional Crisis 1965–
1966, in: Journal of Common Market Studies, Volume IV, May 1966, Number 3,
S. 195–228

2 Vgl. EA, Folge 14/1965, S. 511ff.; EA, Folge 24/1965, S. 919ff.
3 Vgl. EA, Folge 8/1983, S. 223ff.
4 Vgl. Groeben, Hans von der., Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft. Das

Ringen um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958–1966), Ba-
den-Baden 1982

5 Vgl. Moravcsik, Andrew, The Choice of Europe. Social Purpose and State Power
from Messina to Maastricht, New York 1998
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und dem Luxemburger Kompromiss aufgrund der Beleuchtung der
Gesamtzeit bis 1992 nur wenige Seiten gewidmet sind.

Dem Umstand, dass die französische Politik und insbesondere die
Person des damaligen Staatspräsidenten de Gaulle für die Thematik
eine wesentliche Rolle spielen, wird sowohl in älteren als auch neueren
Arbeiten Rechnung getragen. An der zeitgeschichtlichen Bedeutung
Charles de Gaulles im Zusammenhang mit der Krise der Politik des
leeren Stuhls ist nicht zu zweifeln. Eine gewisse Problematik besteht je-
doch darin, dass die Politik des Generals zumeist nicht in ihrem vollen
Umfang erkannt und somit ihrer europäischen Dimensionalität be-
raubt wurde. Dies führte zu einer Reduzierung seiner Politik auf einen
bestimmten Blickwinkel, um sein Handeln in der europäischen Eini-
gungspolitik zu rechtfertigen. Ein solcher Ansatz wird aber dem Den-
ken de Gaulles in keinster Weise gerecht. Ansätze einer Revision der
Sichtweise über die Politik des Generals finden sich in dem Aufsatz
von Wilfried Loth, De Gaulle und Europa. Eine Revision, worin der
Versuch unternommen wird die Person de Gaulles vom starren Bild
des Nationalisten zu befreien und die europäischen Dimensionen sei-
ner Politik darzulegen. Von demselben Autor stammt auch eine Neu-
bewertung des Verhältnisses Walter Hallstein/Charles de Gaulle, Hall-
stein und de Gaulle. Eine verhängnisvolle Konfrontation.6

Theoretischer Ansatz und Begriffsdefinitionen

Das vorliegende Quellenmaterial legt eine Untersuchung mit einem
empirisch- analytischen Ansatz nahe. Aus diesem Grunde bedarf es in
gebotener Kürze einer Erläuterung wiederholt auftauchender und
problemrelevanter Begriffe.

Zunächst der Terminus Supranationalität. Bei einer supranationa-
len Organisation handelt es sich um eine Institution, welche über den
Nationalstaaten angesiedelt ist. „Im Gegensatz zu anderen internatio-
nalen Organisationen übertragen die Nationalstaaten einer supranati-

1.3.

6 Vgl. Loth, Wilfried, De Gaulle und Europa. Eine Revision, in: Historische Zeit-
schrift, Band 253/1991, S. 629ff.; ders., Hallstein und de Gaulle: Die verhängnisvolle
Konfrontation, in: Loth, Wilfried/Wallace, William/Wessels, Wolfgang (Hrsg.), Wal-
ter Hallstein – Der vergessene Europäer, Bonn 1995, S. 171ff.

1.3. Theoretischer Ansatz und Begriffsdefinitionen

5



onalen Organisation einen Teil ihrer nationalen Souveränitätsrechte,
das heißt die supranationale Organisation kann unabhängig von den
Nationalstaaten eigene Entscheidungen treffen.“7 Aus diesem Grund
definiert das Europarecht die Supranationalität als eine „verfassungs-
rechtliche Durchsetzbarkeit öffentlicher Gemeinschaftsgewalt gegen
Staatsgewalt. In dieser Bedeutung ist Supranationalität Verfassungs-
prinzip der Gemeinschaften.“8 Es bleibt hier aber zu betonen, dass es
auf die rechtliche Durchsetzbarkeit ankommt, wie etwa bei Gerichts-
verfahren gegen eines der Mitgliedsländer der Gemeinschaft. Ein phy-
sischer Zwang als Sanktionsmittel bleibt Eigenschaft der Staatsgewalt,
denn es muss bewusst bleiben, dass es sich bei den Gemeinschaften
um Rechtsgemeinschaften handelt.9

Eine supranationale Organisation kann in den ihr zugesprochenen
Teilbereichen im internationalen System eigenständig politisch agieren.
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) stellte die
erste supranationale Gemeinschaft dar, da ihr nationalstaatliche Kom-
petenzen in den Bereichen Kohle und Stahl übertragen wurden. Ihr
folgte 1958 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Schritt für
Schritt ihre Kompetenzen auf wichtige Teilbereiche der nationalen
Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten ausweitete. Die Tradition der
supranationalen Organisation setzte sich mit der Europäischen Union
fort. Dagegen handelt es sich bei den Vereinten Nationen um eine in-
ternationale Organisation, wo zwar der Sicherheitsrat für alle Mitglie-
der verbindliche Beschlüsse fassen kann, aber die USA, Russland, Chi-
na, Frankreich und Großbritannien als ständige Mitglieder des Sicher-
heitsrates ein Vetorecht beanspruchen können, was verhindert, dass
ihre nationale Souveränität eingeschränkt wird.10 Weiterhin wird im
Zusammenhang mit der Supranationalität häufig das Adjektiv föderal
verwendet. Föderalismus bezeichnet ein politisches Grund- und Ge-
staltungsprinzip, das auf der Basis eines bündnishaften Zusammen-
schlusses von grundsätzlich gleichberechtigten Staaten beruht, die aber

7 Zitiert nach Thiemeyer, Guido, Supranationalität als Novum in der Geschichte der
internnationalen Politik der fünfziger Jahre, in: The Journal of European Integrati-
on History, Baden-Baden 1998, S. 5

8 Vgl. Ipsen, Hans Peter, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, S. 67
9 Vgl. ebd. S. 67, Anmerkung 45

10 Vgl. Thiemeyer, a.a.O. S. 6
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in der Einheit des Ganzen ihre individuellen Eigenarten behalten. Für
den Zusammenschluss bedarf es einer gewissen Homogenität der ein-
zelnen Mitglieder, die eine wichtige Voraussetzung darstellt. Bei der
Form des Zusammenschlusses kann es sich um einen Bundesstaat
oder einen Staatenbund handeln. Der Staatenbund ist ein völkerrecht-
licher Zusammenschluss souveräner Staaten, der auch als Konföderati-
on bezeichnet werden kann. Die einzelnen Mitgliedstaaten bleiben völ-
kerrechtlich souverän und haben zu jeder Zeit die Möglichkeit aus
dem Bund auszutreten. Der Zusammenschluss erfolgt durch einen völ-
kerrechtlichen Bundesvertrag und die Institutionen des Staatenbundes
finden sich in der Regel in Form einer repräsentativen Versammlung,
gemeinsamen Exekutivorganen für die Ausführung gemeinsamer Auf-
gaben sowie einer Schiedsgerichtsbarkeit, um Streitigkeiten zwischen
den Gliedstaaten beizulegen. Der Staatenbund ist eine Form von zwi-
schenstaatlichem Föderalismus. Beispiele für einen Staatenbund bilde-
ten der Deutsche Bund von 1815–1866, die amerikanische Konfödera-
tion von 1778–1787 oder gegenwärtig das Britische Commonwealth.
Der Bundesstaat ist eine durch die Verfassung des Gesamtstaates
staatsrechtliche Verbindung von Staaten, die so gestaltet ist, dass die
einzelnen Gliedstaaten über verfassungsmäßig gesicherte, eigenständi-
ge und nicht beschränkbare Kompetenzbereiche verfügen, an der Bil-
dung des Bundeswillens institutionell und verfahrensmäßig beteiligt
sind sowie die äußere Form der Gliedstaaten in der Verfassung festge-
legt ist, z.B. Länder, Kantone etc. Die Souveränität im völkerrechtli-
chen Bereich liegt bei einem Bundesstaat aber nicht bei den Gliedstaa-
ten, sondern beim Bund. Die Gliedstaaten haben in einem Bundesstaat
ein in der Verfassung niedergelegtes Mitwirkungsrecht bei Verfas-
sungsänderungen und bei der Gesetzgebung des Bundes. Regierung,
Verwaltung, Rechtsetzung und Rechtsprechung sind zwischen Bund
und Gliedstaat aufgeteilt. Die Beziehungen zwischen Bund und Glied-
staaten sind durch wechselseitige Begrenzungen der Herrschaftsberei-
che, durch gegenseitige Abhängigkeiten als auch durch eine Vielzahl
von politischen Verflechtungen gekennzeichnet. Ein weiteres wichtiges
Kennzeichen des Bundesstaates ist der Vorrang des Bundesrechtes vor
dem Recht der Gliedstaaten. Die Kompetenzen liegen beim Bund, aber
den Gliedstaaten werden bei der Durchführung dieser Kompetenzen
Mitwirkungsrechte eingeräumt. Ein Beispiel für einen Bundesstaat ist
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die Bundesrepublik Deutschland, verfassungsrechtlich ist dies in
Art. 20 GG festgelegt. An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass
in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion der Föderalismus
bzw. föderal zumeist mit der bundesstaatlichen Ordnung gleichgesetzt
verwendet wird.11

Gleichwohl bedarf noch der Begriff der Integration einer Klärung.
Wenn man die Integration verstanden wissen will als einen Prozess
zwischen Staaten und Gesellschaften unterschiedlicher Nationalität, in
dem einzelne Teile zu einem neuen Ganzen verbunden werden, dann
stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach dem notwendigen
Maß der Übertragung nationaler Kompetenzen auf die übergeordnete
Organisation. Hier gilt es zu unterscheiden zwischen dem Konstitutio-
nalismus und Funktionalismus. Der Konstitutionalismus „will die Ver-
breitung einer bestimmten Regierungsform nicht nur als förderliches
Friedenselement empfehlen, sondern auch als Strukturprinzip regiona-
ler Zusammenschlüsse und damit die Föderation als Gestaltform.“12

Hier gilt das Prinzip: Functions follows form. Wenn es also zur Schaf-
fung gemeinsamer und verfasster Institutionen käme, dann würden
sich auf dieser Grundlage funktionale Lösungen für die infolge einer
Integration notwendigerweise auftretenden Probleme im ökonomi-
schen und sozialen Bereich finden lassen.

Der Funktionalismus vertraut gewissermaßen auf die selbsttätige
Wirkung von „sozialen und wirtschaftlichen Interessen, Bedürfnissen,
Funktionen und Aufgaben, die in hochkomplexen, miteinander ver-
flochtenen, territorial nicht mehr […] abgrenzbaren Industriegesell-
schaften z.T. nur noch von den Staaten gemeinschaftlich bewältigt
werden können, die sich daher die ihnen adäquaten, inter- und supra-
nationalen Organisationsstrukturen schaffen und die langfristig sogar
die nationalstaatlich-machtpolitischen Begrenzungen als ineffektiv

11 Vgl. Beyme, Klaus von/Czempiel, Ernst-Otto/Kielmannsegg, Peter Graf/Schmoock,
Peter (Hrsg.), Politikwissenschaft. Eine Grundlegung, Band III: Außenpolitik und
Internationale Politik, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1987, S. 326; Laufer, Heinz,
Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, S. 256ff.

12 Zitiert nach Ipsen, a.a.O. S. 983
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und atavistisch zu überwinden vermögen.“13 Die Kurzformel lautet
hier: Form follows function.

Neben diesen idealtypischen Integrationstheorien finden sich aber
auch noch weitere vermittelnde Zwischenpositionen, etwa die Neo-
funktionalistische, welche die Bedeutung von politischen Instanzen
und Prozessen betont oder die Transaktionistische, die nationale und
internationale Gesellschaftsbildungen durch typische gemeinsame
Kommunikationsmuster (Transaktionen) sowie durch komplementäre
Verhaltensgewohnheiten, die störungsfreie Kommunikation auch über
nationale Grenzen hinweg ermöglichen, erklärt.14

Problemdiskussion

Die zweite Hälfte des Jahres 1965 und der Januar 1966 dokumentieren
in der Gemeinschaftsgeschichte eine ernsthafte institutionelle Krise.
Eine Krise bezeichnet im Allgemeinen eine äußerste Situation, einen
Höhepunkt oder einen entscheidenden Einschnitt. Im Falle der Politik
des leeren Stuhls und des Luxemburger Kompromisses treffen alle drei
Definitionen zu. Die äußerste Situation bestand zunächst in dem ver-
tragswidrigen Rückzug der Franzosen aus den Organen der Gemein-
schaft und der damit einhergehenden Blockade der Gemeinschaftstä-
tigkeit. In der Politik des leeren Stuhls zeigte sich überdies der Höhe-
punkt einer längeren Auseinandersetzung über die Gestaltung der
europäischen Einigung. Und schließlich kristallisierte sich der Luxem-
burger Kompromiss als ein bedeutsamer Wendepunkt für die zukünf-
tige Entscheidungsfindung im Ministerrat heraus, was nicht ohne Fol-
gen für die weitere Entwicklung der Gemeinschaft blieb.

Die Problematik der Untersuchung erfordert zunächst eine Diffe-
renzierung zwischen Auslöser und Ursache der Politik des leeren
Stuhls. Während die Ursachen in der Konfrontation unterschiedlicher
Ansätze bezüglich der Gestaltung der europäischen Einigung zu su-
chen sind, fand sich der Auslöser in Form von weitreichenden Vor-

1.4.

13 Zitiert nach Bellers, Jürgen, Integration, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Handwörter-
buch Internationale Politik, Opladen 1990, S. 216

14 Vgl. Bellers, a.a.O. S. 216
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schlägen der Kommission zur Finanzierung der gemeinsamen Agrar-
politik. Bei der Agrarpolitik handelt es sich daher um einen wichtigen
Aspekt der vorliegenden Untersuchung, findet sich doch in ihr ein ste-
tes politisches Druckmittel, um eigene Interessen durchzusetzen und
entwickelte sie sich damals zum Aufhänger einer schwerwiegenden
Krise der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Handelte es sich bei der gemeinsamen Agrarpolitik um den Auslö-
ser der Krise, bedarf es jetzt einer genauen Betrachtung der ihr zu-
grunde liegenden Ursachen.

Es zeigte sich schon gleich zu Beginn der EWG, dass es innerhalb
der Gemeinschaft differenzierte Ansichten darüber gab, wie mit der
weiteren europäischen Einigung zu verfahren sei.

Die einen erkannten in dem Vertrag über die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft nicht nur eine wirtschaftliche Integration, son-
dern auch eine politische Komponente mit der Gemeinschaft als
Keimzelle für einen europäischen Bundesstaat. Die Supranationalität
wurde dabei als eine „übergangsweise und vorübergehend bestehende
Form zwischen Nationalstaat und Bundesstaat“15 begriffen. Prominen-
ter Vertreter dieser Denkrichtung war Walter Hallstein, Präsident der
Kommission der EWG, der in seinem Werk „Die Europäischen Ge-
meinschaft“ niederschrieb, „dass in Europa eine Föderation angestrebt
wird, ein Bundesstaat.“16 Daneben gab es noch diejenige, welche den
Weg zur europäischen Einigung anders beschritten wissen wollten und
ihre eigenen Ideen entwickelt hatten, wie der französische Staatspräsi-
dent Charles de Gaulle.

Hallstein und de Gaulle werden gerne als Galionsfiguren von dia-
metralen Europakonzeptionen dargestellt, zwischen denen es 1965 zu
einer „verhängnisvollen Konfrontation“17 kommen sollte. „Man wird“,
so Wilfried Loth, „ihrem Anliegen gewiss am ehesten gerecht, wenn
man sie aus dieser Polarisierung herausholt.“18 Beide waren in ihren

15 Zitiert nach Rosenstiel, Francis, Supranationalität. Eine Politik des Unpolitischen,
Köln/Berlin 1964, S. 25

16 Zitiert nach Hallstein, Walter, Die Europäischen Gemeinschaft, Düsseldorf/Wien
1973, S. 11

17 Zitiert nach Loth, Hallstein und de Gaulle. Eine verhängnisvolle Konfrontation,
a.a.O. S. 171

18 Zitiert nach ebd. S. 188
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Zielvorstellungen nicht so weit voneinander entfernt, wie es auf den
ersten Blick den Anschein hatte. Ihnen gemeinsam war die Erkenntnis
Europa zu einigen, da beide wussten, dass die europäischen Staaten al-
lein, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, zu schwach waren, eine
bedeutende Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Weder war Hallstein
der vaterlandlose Technokrat, der in seinem Streben nach einem
europäischen Bundesstaat die Nationalstaaten aufgehoben wissen
wollte, noch wird dem Denken de Gaulles der „Mythos vom Nationali-
sten […], dem Gegner einer supranationalen europäischen Integrati-
on, der die ‚force de frappe‘ und den Rückzug aus der NATO für das
Nonplusultra autonomer Außenpolitik hielt“19 gerecht, zeigt sich doch
hier eine Verklärung der europäischen Dimension der Konzeption de
Gaulles durch eine zu einseitige Betrachtungsweise. Das führte dazu,
dass die Beweggründe der De Gaullschen Rhetorik in Bezug auf das
Nationale missgedeutet wurden und somit die wahren Intentionen des
Generals im Hinblick auf Europa in den Hintergrund gerieten.

Was Hallstein und de Gaulle freilich unterschied, war weniger die
finale Struktur eines geeinten Europas, als vielmehr der Ansatz, wie es
zu erreichen sei.

Es ist notwendig die Europakonzeptionen beider im Vorfeld zu
klären, ergibt sich doch daraus ein Verständnis für ihre Handlungswei-
sen im Zuge der in dieser Arbeit zu untersuchenden Ereignisse.

Walter Hallstein

Walter Hallstein sah in seiner Aufgabe als Präsident der Kommission
der EWG von Anfang an mehr als nur etwas Ökonomisches und Ver-
waltungstechnisches. Für ihn stellte sein Amt auch die Richtlinie auf,
sich um die politische Einheit Europas zu bemühen, was auch in sei-
nen europäischen Reden immer wieder erkennbar zum Vorschein trat.

Europa war für Hallstein keine neue Kreation, sondern eine Wie-
derentdeckung, da der Gedanke der europäischen Einigung bereits seit
tausend Jahren existent war.20 Die Einheit Europas sei im Bereich der

1.4.1.

19 Zitiert nach Loth, De Gaulle und Europa. Eine Revision, a.a.O. S. 629
20 Vgl. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 11
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Kultur eine geschichtliche Tatsache, die Akzentverschiebung auf das
Nationale würden jedoch die Europäer selbst vollziehen.21 Er wandte
sich gegen einen „dogmatisch verengten Nationalbegriff “ und betonte,
dass die Befürworter einer europäischen Föderation, eines europä-
ischen Bundesstaates, keine „vaterlandslosen Gesellen“ seien, sondern
neben ihrem nationalen Herkunftsland noch „ein größeres Vaterland“
kennen würden, welches Europa sei.22

Hallstein propagierte nicht die Auflösung der Nationen in einer
übergeordneten Gemeinschaft, sondern sprach von der Vielfalt Euro-
pas. Die Gemeinschaft solle ja nicht die Staaten ersetzen, nicht an ihre
Stelle treten, als sie vielmehr zu einer gesicherten Gemeinschaft zu-
sammenführen.23 „Im Bundesstaat aber bestehen die Gliedstaaten wei-
ter, und zwar nicht bloß auf dem Papier. Sie werden nicht durch das
größere Gemeinwesen aufgehoben.“24

Das Nationalgefühl und das Nationalbewusstsein, sagte er, würden
ohnedies nicht das bleiben, als was sie in der europäischen Überliefe-
rung erschienen. Sie würden differenzierter sein, die Unbedingtheit
verlieren, die die Vergötzung in der Vergangenheit erzeugt habe. Die
Nation werde ihre monolithischen Züge verlieren.25

Walter Hallstein war Realist genug den politischen und wirtschaft-
lichen Zusammenbruch Europas, der durch die Weltkriege hervorge-
rufen worden war, zu erkennen. Gleichzeitig war er aber der Überzeu-
gung, dass dieser Tatbestand durch eine neue Politik kompensiert wer-
den könne.26

Das alte europäische System des Gleichgewichtes der Kräfte, so
Hallstein, hatte endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg seine Gültigkeit
verloren, weil es „die einzige Prüfung nicht bestanden hatte, die im 20.
Jahrhundert wahrhaft verbindlich ist: [Es] hatte sich als unfähig erwie-

21 Vgl. Rede Hallsteins vor der Europäischen Kulturstiftung am 13. Dezember 1958
in Mailand, in: Oppermann, Thomas (Hrsg.), Walter Hallstein. Europäische Reden,
Stuttgart 1979, S. 93ff.

22 Vgl. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 12
23 Vgl. Rede Hallsteins vor dem Kongress Europäischer Föderalisten in Wiesbaden

am 9. Januar 1959, in: Oppermann, a.a.O. S. 108
24 Zitiert nach Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 11f.
25 Vgl. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 13
26 Vgl. Loch, Theo M., Wege nach Europa. Walter Hallstein und die junge Generation.

Andernach/Hangelar 1967, S. 14
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sen, den Frieden zu wahren.“27 Die neue Ordnung bestand nun darin,
gemeinsame Interessen auch gemeinsam zu verwalten, wodurch ein
stabiles Gleichgewicht entstehen sollte, was Hallstein „das politische
Wesen des Vorganges auf dem europäischen Kontinent“28 nannte.
Hallstein fasste diese elementare Formel in einer Rede vor den europä-
ischen Föderalisten am 9. Januar 1959 in Wiesbaden zusammen:

„Wer sich anschickt, über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als
Schritt zur europäischen Einheit zu sprechen, und insbesondere, wer es
heute und hier tut, wird sich darüber klar sein müssen, dass das Wort
Einheit hier in einem besonderen Sinne gemeint ist, nämlich im Sinne
einer politischen Einheit. […] Einheit, weil jeder einzelne der europä-
ischen Staaten für sich allein zu klein ist, um ein beachtliches Potential in
das Zusammenwirken der politischen Weltkräfte einzubringen, weil die
Zusammenfassung der Völker Europas allein die Größe des politischen
Potentials gewährleistet, über das man heute verfügen muss.“29

Hier ließ sich erkennen, dass für Hallstein die politische Einigung Eu-
ropas einen hohen Stellenwert hatte. Im September 1959 bezeichnete
er vor dem Europäischen Parlament die Schaffung der EWG als ein
Politikum und erklärte, dass ihr letzter Sinn darin liege, „die politische
Einheit Europas zu fördern.“30

In seiner Rede im Wirtschaftswissenschaftlichen Club vom
19. Februar 1965 bewies er schließlich mit deutlichen Worten, „dass er
nicht als Beamter, sondern als Politiker nach Brüssel gegangen“31 war.

„Die europäische Einigung ist aber Politik, in welchen Verkleidungen und
in welchen Gebieten immer sie erscheint. Das gilt auch für die sogenann-
te ‚wirtschaftliche Integration‘, entgegen ihrem Namen. Sie ist nicht die
Zusammenfassung wirtschaftlicher Vorgänge in Europa; die Europäische
Gemeinschaft ist weder Produzent noch Händler, weder Frachtunterneh-
mer noch Versicherung, weder Konsumgenossenschaft noch Gewerk-
schaft. Sie ist die Zusammenfassung der Politiken der sechs Mitgliedslän-
der, die die Bedingungen des Wirtschaftens bestimmen. Die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft ist die erste Hälfte der soviel genannten ‚Politi-

27 Zitiert nach Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 17
28 Zitiert nach ebd. S. 17
29 Zitiert in: Oppermann, a.a.O. S. 103 u. S. 106
30 Vgl. Siegler, Heinrich von, Dokumentation der Europäischen Integration, Band I:

1946–1961, unter besonderer Beachtung des Verhältnisses EWG -EFTA, Bonn/
Wien/Zürich 1961, Dokument 280, S. 305

31 Zitiert nach Loch, a.a.O. S. 16
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schen Union‘, nämlich die innenpolitische: sie ist die wirtschafts- und so-
zialpolitische Union.“32

Nach Hallstein besaß diese politische Union einen föderalen Charak-
ter, wobei „föderal“ mit der bundesstaatlichen Ordnung gleichzusetzen
war, zu der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eine Zwischen-
station darstellte. Die Gemeinschaft selbst sei weder eine Föderation,
weil sie kein Staat sei. Noch sei sie eine Konföderation, da sie öffentli-
che Gewalt unmittelbar über den Bürger ausübe.33 Die Verschmelzung
eines Teiles der Souveränität der Mitgliedstaaten und seine Unterstel-
lungen unter die gemeinschaftlichen Organe, in denen die Länder
selbst ein entscheidendes Wort sprechen, kennzeichnete Hallstein als
einen „föderalen“ Ansatz. Dabei sei aber zu vermeiden, dass damit die
Staatseigenschaft der Gemeinschaft behauptet würde. Zum Staat geh-
öre die Allzuständigkeit, während die Gemeinschaft nur bestimmte,
im Vertrag niedergelegte Zuständigkeiten genieße. „Föderal“ würde in
dieser Hinsicht nur bedeuten, dass die Gemeinschaft mit dem Bundes-
staat die Eigenschaft gemein hätte, dass bestimmte Teile der Staatsge-
walten in einem Verein mit anderen zusammengelegt und einer eige-
nen, vom Gliedstaat, verschiedenen Organisation übertragen worden
seien. Insofern sei die Gemeinschaft bundesstaatsähnlich.34 Man sei
aber weit davon entfernt zu bestreiten, so Hallstein weiter, dass noch
mehr zu tun bleibe, nämlich die Ausdehnung auf andere, die soge-
nannten eigentlichen politischen Gebiete (namentlich Außen- und Si-
cherheitspolitik). Zunächst sei es jedoch vorgezogen worden, die Eini-
gung schrittweise zu vollziehen, nach dem Maß der Möglichkeiten,
und nicht nach dem Grundsatz „alles oder nichts“ auf den Tag zu war-
ten, da die ganze Föderation auf einen Schlag geschaffen werde, und
der dann der Sankt-Nimmerleinstag-Tag werden könnte.35

Hallstein ging es um die Grundlegung einer europäischen Politik,
„für die er eigenständige europäische Institutionen für unverzichtbar

32 Zitiert nach Hallstein, Walter, Die echten Probleme der europäischen Integration,
in: Schneider, Erich (Hrsg.), Kieler Vorträge, Neue Folge 37, Kiel 1965, S. 3

33 Vgl. Hallstein, Walter, Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfahrungen
und Erkenntnisse, Düsseldorf/Wien 1969, S. 41; ders., Die Europäische Gemein-
schaft, a.a.O. S. 11

34 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 40f.
35 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 43
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hielt.“36 Dabei hielt er es für angebracht stufenweise vorzugehen.37 Der
Behauptung, dass in einem „supranational“ verfassten Europa die vor-
handenen Nationalstaaten der Zerstörung preisgegeben seien, wider-
sprach er, indem er diese als falsch, unlogisch und lebensfremd be-
zeichnete.38 Um diesen Einwand zu zerstreuen, wies Hallstein auf die
Notwendigkeit der Vielfalt Europas hin. Aus Europa solle kein
Schmelztiegel werden. Was man bewahren wolle, sei der Reichtum
und die Verschiedenheit der Charaktere, der Anlagen, der Bekenntnis-
se, der Gewohnheiten, der Sitten. Was man beseitigen wolle, sei das
Trennende, der Gebrauch der Kräfte, der Überlegenheiten gegeneinan-
der, das Zerstörerische im Nebeneinander der verschiedenen Individu-
alitäten.39

Aufgrund seiner juristischen Kompetenz entwickelte Hallstein den
Gedanken der Rechtsgemeinschaft. Für ihn war die Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine Schöpfung des Rechts, so-
mit der Vertrag von Rom und die anderen Gründungsverträge ein
Schöpfungsakt, der neue Persönlichkeiten in Form der Gemeinschaf-
ten und eine eigene Rechtsordnung geschaffen habe.40 Daraus ergab
sich für Hallstein die zweite Feststellung, dass es sich bei der Gemein-
schaft um eine Rechtsquelle handle, und der Vertrag als Verfassung die
Ziele der Gemeinschaft, die Antriebsorgane und einen Zeitplan be-
stimme. Obwohl die Gemeinschaft kein Staat sei, verfüge sie doch wie
ein Staat über Gesetzgebungs-, Vollziehungs- und Rechtsprechungsge-
walt.41 Schließlich war für Hallstein die Gemeinschaft auch eine
Rechtsordnung, ein geschlossenes System von Rechtssätzen, geschaf-
fen durch den Vertrag und Akte der Organe.42

Der Präsident der Kommission zog daraus folgenden Schluss, dass
die Gemeinschaft aufgrund der Verfassungsstruktur ein präföderales
Gebilde sei, welches ebenfalls wie ein Staat über Mechanismen zur

36 Zitiert nach Groeben, Hans von der, Walter Hallstein als Präsident der Kommissi-
on, in: Loth/Wallace/Wessels, Walter Hallstein der vergessene Europäer, a.a.O.
S. 123

37 Vgl. ebd. S. 123
38 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 39
39 Vgl. Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, a.a.O. S. 12
40 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 33
41 Vgl. ebd. S. 33f.
42 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 35
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Kontrolle der Kräfte verfüge, etwa der Verantwortlichkeit der Kom-
mission gegenüber dem Parlament, welches sie zum Rücktritt zwingen
könne. Das Verfassungsleben der Gemeinschaft sei einer dynamischen
Entwicklung unterworfen, was zu einer Stärkung des Europäischen
Parlamentes führen müsse und werde. Alles in allem entspreche die
Rechtsordnung der Gemeinschaft den elementaren Grundsätzen einer
freiheitlich-demokratischen Verfassung.43

Diese hier wiedergegebenen Grundsätze in der Denkweise Walter
Hallsteins spielten im Zusammenhang mit der Krise von 1965 eine we-
sentliche Rolle.

Die Kollegen in der Kommission ließen Hallstein bei seinen politi-
schen Erklärungen genügend Spielraum, auch wenn einige der Ansicht
waren, dass der Zeitpunkt für zu weitreichende politische Zielsetzun-
gen noch nicht gekommen war.44 So auch Hallsteins ehemaliger Kolle-
ge Marjolin, der unwillkürlich dem Gedanken eines europäischen
Bundesstaates zuneigte, aber ebenso unwillkürlich fühlte, dass er noch
nicht auf der Tagesordnung stand.45

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle sah die Einigung Europas als eine Notwendigkeit an,
um den Frieden zu wahren und nicht zwischen die Mühlsteine der
durch den Zweiten Weltkrieg geschaffenen Nachkriegsordnung zweier
verschiedenartiger Systeme zu geraten.46

De Gaulles Vision eines geeinten Europas gestaltete sich sowohl im
historisch-kulturellen als auch im geographischen Kontext als ein Eu-
ropa „»zwischen Spitzbergen und Sizilien, zwischen Gibraltar und dem
Ural« […].“47 Am 21. November 1959 erklärte de Gaulle in Straßburg,
dass Europa das Schicksal der Welt in seiner Gesamtheit vom Atlantik

1.4.2.

43 Vgl. Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, a.a.O. S. 36ff.
44 Vgl. Groeben, Hans von der, Walter Hallstein als Präsident der Kommission, a.a.O.

S. 123
45 Vgl. Marjolin, Robert, Meine Leidenschaft Europa. Baden-Baden 1988, S. 352
46 Vgl. Kapferer, Reinhard, Charles de Gaulle. Umrisse einer politischen Biographie,

Stuttgart 1985, S. 191
47 Zitiert nach ebd. S. 191
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zum Ural entscheiden […] werde.48 Und am 31. Mai 1960 sprach er in
einer Rundfunk- und Fernsehansprache über die Aussichten einer
europäischen Entente vom Atlantik zum Ural.49 Diese Vision de Gaul-
les hatte angesichts der politischen Ereignisse um Glasnost und Peres-
troika, der deutschen Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch
des Ostblocks einen „prophetischen Charakter“50, doch war zum da-
maligen Zeitpunkt das Erreichen dieser Vision durch den Aufbau des
sowjetischen Machtblocks vorerst unerreichbar.

De Gaulle sah die machtpolitische Konstellation, die nach dem
Krieg entstanden war, insbesondere als ein Ergebnis der Konferenz
von Jalta an. Doch betrachtete er diesen Zustand als vorübergehend,
war er doch überzeugt, dass sich die zwei ideologischen Lager im Lau-
fe der Zeit überleben würden.51 Auf den Ostblock bezogen war sich de
Gaulle „sicher (und er ist es immer geblieben), dass diese einerseits
mit tyrannischen Mitteln, andererseits mit der Beschwörung der deut-
schen Gefahr begründete Herrschaft ihre Existenzberechtigung sowohl
für den Herrscher wie für die Beherrschten verlieren würde, wenn
Deutschland keine Bedrohung mehr darstellte. Diesen Moment gelte
es mit aller Zähigkeit vorzubereiten. Denn dann würden sich der nati-
onale Wille und die den Menschen eingeborene Sehnsucht nach Frei-
heit mit der Macht eines Naturgesetzes durchsetzen.“52

Entsprechend äußerte er sich in einer Pressekonferenz am 10. No-
vember 1959, dabei die DDR mit „Preußen und Sachsen“ umschrei-
bend:

„Zweifellos verliert das seit zweiundvierzig Jahren in Russland bestehende
kommunistische Regime, das mit seiner ganzen Ideologie im Gegensatz
zum Westen steht, von seiner Virulenz unter dem starken Streben des

48 Vgl. Archiv der Gegenwart, Jahrgang 1959, S. 8071
49 Vgl. Archiv der Gegenwart, Jahrgang 1960, S. 8428
50 Zitiert nach Lucas, Hans-Dieter, Europa vom Atlantik zum Ural. Europapolitik

und Europadenken in Frankreich der Ära de Gaulle (1958–1969), Bonn/Berlin
1992, S. 4

51 Vgl. Schwarz, Jürgen, Grundzüge der Ostpolitik de Gaulles, insbesondere in den
Jahren 1958–1963, in: Morsey, Rudolf/Repgen Konrad (Hrsg.), Adenauer Studien
III. Untersuchungen und Dokumente zur Ostpolitik und Biographie, Mainz 1974,
S. 99

52 Zitiert nach Ziebura, Gilbert, Frankreich. Theorie und Praxis der Fünften Republik,
in: Internationale Politik 1958–60, S. 292
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